
BGer 4A_215/2014 vom 18. September 2014
Bundesgericht, 2014-09-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_215_2014

FR: TF 4A_215/2014 du 18 septembre 2014

IT: TF 4A_215/2014 del 18 settembre 2014

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

E. 1.1
Angefochten ist ein Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz ( Art. 75 Abs. 1 und Art.
90 BGG ). Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen. Das Streitwerterfordernis
nach Art. 74 BGG gilt nicht, da die Angelegenheit als nicht vermögensrechtlich zu
betrachten ist (Urteile 5A_22/2013 vom 30. Juni 2014 E. 1.1; 4A_688/2011 vom 17. April
2012 E. 1). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter
Vorbehalt einer hinreichenden Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) -
auf die Beschwerde in Zivilsachen einzutreten.

E. 1.2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist
somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation
der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht
des Beschwerdeführers ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsätzlich nur
die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich
sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen
werden ( BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine
qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von
kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur
insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106
Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ( Art.
29 Abs. 2 BV bzw. Art. 6 Ziff. 1 EMRK ). Sie bringt vor, sie habe mit Eingabe vom 14.
Februar 2014 eine Stellungnahme zur Berufungsantwort des Beschwerdegegners verlangt,
die ihr von der Vorinstanz zur Kenntnisnahme zugestellt worden war. Ohne ihr Gesuch zu
beantworten, habe die Vorinstanz am 28. Februar 2014 den Entscheid erlassen. Durch
dieses Vorgehen sei der Beschwerdeführerin das Replikrecht abgeschnitten worden.

E. 2.1



Nach Art. 29 Abs. 1 und 2 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK haben die Parteien eines
Gerichtsverfahrens Anspruch auf rechtliches Gehör und auf ein faires Gerichtsverfahren,
unter Beachtung des Grundsatzes der Waffengleichheit. Diese Garantien umfassen das
Recht, von allen bei Gericht eingereichten Stellungnahmen Kenntnis zu erhalten und sich
dazu äussern zu können, unabhängig davon, ob die Eingaben neue und/oder wesentliche
Vorbringen enthalten. Es ist Sache der Parteien zu beurteilen, ob eine Entgegnung
erforderlich ist oder nicht ( BGE 139 I 189 E. 3.2 ; 138 I 484 E. 2.1 ; 137 I 195 E. 2.3.1 ;
133 I 100 E. 4.3-4.6; je mit Hinweisen).

Es ist Aufgabe des Gerichts, in jedem Einzelfall ein effektives Replikrecht der Parteien zu
gewährleisten. Hierzu kann es einen zweiten Schriftenwechsel anordnen oder den Parteien
Frist für eine allfällige Stellungnahme ansetzen. Es kann Eingaben aber auch lediglich zur
Kenntnisnahme zustellen, wenn von den Parteien erwartet werden kann, dass sie umgehend
unaufgefordert Stellung nehmen oder eine Stellungnahme beantragen, was namentlich bei
anwaltlich Vertretenen oder Rechtskundigen der Fall ist ( BGE 138 I 484 E. 2.4 und 2.5 mit
Hinweisen; vgl. auch Urteile des EGMR

Schmid gegen Schweiz vom 22. Juli 2014 §§ 29 ff. und

Joos gegen Schweiz vom 15. November 2012 §§ 27 ff.). Das Gericht hat demnach bei der
letztgenannten Vorgehensweise mit der Entscheidfällung so lange zuzuwarten, bis es
annehmen darf, der Adressat habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (vgl. BGE 138 I 484
E. 2.2 und 2.5 ; 133 I 100 E. 4.8; je mit Hinweisen).

E. 2.2
Die Berufungsantwort mitsamt Beilagen wurde der Beschwerdeführerin mit Schreiben der
Vorinstanz vom 4. Februar 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt und am 5. Februar 2014 in
Empfang genommen. Mit Eingabe vom 14. Februar 2014 zeigte der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin der Vorinstanz an, zur Wahrung des rechtlichen Gehörs vom
Replikrecht Gebrauch machen zu wollen und bat hierzu - unter Hinweis auf seine
Ferienabwesenheit bis 1. März 2014 und den Umfang der Berufungsantwort sowie die
Anzahl neuer Vorbringen - um Ansetzung einer 20-tägigen Frist.

Damit hat die Beschwerdeführerin der Vorinstanz innert angemessener Frist
unmissverständlich eine Stellungnahme zur Berufungsantwort beantragt und hat demnach
in Übereinstimmung mit den vom Bundesgericht entwickelten Grundsätzen ihr Recht auf
Replik eingefordert (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.4 und 2.5 ; 133 I 100 E. 4.8 ; 132 I 42 E.
3.3.4; vgl. auch Urteile

Schmid, § 33 und

Joos, § 32). Unter diesen Umständen kann weder ein Verzicht auf das Replikrecht noch eine
Verwirkung desselben angenommen werden. Indem die Vorinstanz am 28. Februar 2014 in
der Sache entschied, ohne vorgängig über den Antrag der Beschwerdeführerin auf
Ansetzung einer Frist zur Stellungnahme zu befinden, verletzte sie das Replikrecht und
damit den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör und auf ein faires
Gerichtsverfahren.

E. 2.3
Der Beschwerdegegner wendet ein, die Berufung der Beschwerdeführerin auf ihr
Replikrecht stelle eine sinnlose Rechtsausübung dar und erfolge rechtsmissbräuchlich.



Entgegen seiner Ansicht ist nicht dargetan, dass sich die Beschwerdeführerin einzig aus
sachfremden Gründen auf die Gehörsverletzung berufen und keinerlei schutzwürdiges
Interesse an der Ausübung ihres Replikrechts hätte. Dem Recht auf ein faires Verfahren
einschliesslich des Replikrechts kommt nach der aufgeführten Rechtsprechung des
Bundesgerichts und des EGMR eine fundamentale Bedeutung zu, so dass nicht leichthin
eine rechtsmissbräuchliche Anrufung dieses Anspruchs angenommen werden darf. Eine
missbräuchliche Rechtsausübung lässt sich auch nicht mit der blossen Behauptung
begründen, die Gewährung des Replikrechts nach Rückweisung an die Vorinstanz sei "ein
verfahrensrechtlicher Leerlauf, ohne jede Auswirkung auf den letztlich materiell richtigen
Entscheid der Vorinstanz".

E. 2.4
Aufgrund der formellen Natur des Gehörsanspruchs führt dessen Verletzung zur Aufhebung
des angefochtenen Entscheids, ohne dass die überdies erhobenen Rügen zu prüfen wären (
BGE 137 I 195 E. 2.2 und 2.7 ; 135 I 187 E. 2.3). Eine Heilung dieser Gehörsverletzung
kommt im bundesgerichtlichen Verfahren nicht in Betracht, da das Bundesgericht den
Sachverhalt nicht frei überprüfen kann ( Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 137 I 195 E.
2.3.2 und 2.7 mit Hinweisen).

E. 3
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und
die Sache zu neuer Entscheidung unter Gewährung des rechtlichen Gehörs an die
Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdegegner
kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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